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I. Einleitung
Das Strafverfahren gegen Verres hat die Öffentlichkeit in Rom tief empört. Cicero hat die Beweise in seinen vier Reden angeführt, und wir finden den nächsten Fall im Zusammenhang mit der Vormundschaft über Malleolus in der zweiten Rede.
Der Vormund hat über den Mündel und sein ganzes Vermögen eine Schutzgewalt und ein Herrschaftsrecht, wie die Hausgewalt des pater familias, das er in späterer Zeit nur zugunsten des Mündels ausüben konnte.
 Kaser hat geschrieben, dass die altrömische Vormundschaft zugleich fremdnützig und eigennützig ist.
 Einerseits dient sie dem Schutz des Mündels, andererseits hat der Vormund auch sein eigenes Interesse daran. Zum gesetzlichen Vormund wird berufen, wer der nächste Erbe des Mündels wäre, wenn der Mündel während der bestehenden Vormundschaft sterben würde.
 Der Vormund bewahrt also das Mündelgut in erster Linie für den Mündel, aber möglicherweise auch für sich selbst.
 In der Republik tritt die Eigennützigkeit zurück, und die Vormundschaft wird eine  Pflicht und ein Zwangsdienst mit der Aufsicht des Staates.
 
II. Die Personen und die Bestellung zum Vormund
Jetzt möchte ich die Personen des Sachverhaltes dieser Cicerorede vorführen. Der pater familias war Malleolus, der Quästor des Dolabella in der Provinz Kilikien.
 Nach dem Tod des Malleolus übernahm Verres dessen Amt, und  wurde auch Tutor des in Rom verbliebenen unmündigen Malleolus filius (Text 1).
 Der Mündel war persona sui iuris, aber wie Servius definierte, die Vormundschaft ist eine Macht und Gewalt über eine freie Person, die wegen seines Alters sich nicht selbst verteidigen kann (Text 2).
  Das bedeutet, dass die Unmündigen, wenn sie sui iuris sind, unter Vormundschaft stehen um ihre fehlende Handlungsfähigkeit zu ersetzen.
 Malleolus filius war unmündig, aber wir wissen es nicht, ob er infans oder impubes infantia maior war. Der Vormund war Verres, der der Freund des pater familias war, deshalb kann er nur ein tutor testamentarius gewesen sein. Die testamentarische Vormundschaft wird auf das Zwölftafelgesetz zurückgeführt: der pater familias hat das Recht, in seinem Testament den Personen, die mit seinem Tod sui iuris werden, einen Vormund zu bestellen.
 Ein gesetzlicher und magistratischer Vormund wird nach Gaius (Text 4 und 5) nur bestellt, wenn der Mündel keinen testamentarischen Tutor gehabt hat. Nach dem Tod des pater familias hat der praetor zuerst das untersucht, ob ein Vormund für die Frauen und die Kindern im Testament bestellt worden ist.
 Gesetzliche Vormünder waren die gradnächsten Agnaten, und Verres hat in keiner Verwandtschaft mit dem unmündigen Malleolus gestanden. Er kann auch nicht ein magistratischer Vormund gewesen sein: Die testamentarische Vormundschaft hat Priorität gegen den anderen zwei Entstehungsgründen gehabt, und Cicero sagte über Verres, dass „Seht, da habt ihr einen, dem man seine Kinder anvertrauen kann.” (Text 3) Anvertrauen bedeutet, dass Verres nicht von dem Provinzstatthalter ernannt wurde, sondern seine Bestellung zum Vormund aus dem Vertrauen des Erblassers abzuleiten ist.

III. Rationes tutoris und die Buchführung im römischen Recht
In dieser Ciceros Rede sehen wir ein Rechtsproblem und einen Rechtsstreit, die mit der Verwaltung des Mündelvermögens und der Abrechnungsverpflichtung des Tutors verbunden sind, weil Verres, nachdem Malleolus, der Vater, ermordet worden war, das Mündelvermögen angegriffen hat.

Malleolus pater hatte seinerzeit den größten Teil seines Vermögens in die Provinz gebracht und dort große Geldbeträge gegen Zinsen ausgeliehen.
 Verres eignete sich die Silbergeräte und die Sklaven aus seinem Vermögen an, und er verkaufte den Rest der Erbschaft.
 Als er nach dem Ende seiner Amtszeit nach Rom zurückkehrte, verlangten die Mutter und die Großmutter des jungen Malleolus, dass er abrechnet: wie viel Geld er aus dem Verkauf der Erbschaftsgegenstände und aus den eingetriebenen Forderungen mitgebracht habe.
 Bei der Übernahme und während der Vormundschaft hätte er ein inventarium und eine Buchführung über den einzelnen Vermögensgegenstände führen müssen.
 Diese Abrechnungen (inventarium und rationes tutoris) hätten gezeigt, welche Gegenstände zu welchem Preis verkauft und welche Beträge aus eingetriebenen Forderungen eingegangen waren. Cicero erwähnt in seiner Rede (Text 6) eine durchgestrichene Eintragung auf der letzten tabula eines codex. Diese Eintragung enthält eine an den Sklaven Chrysogonos geleistete Zahlung von 600 000 Sesterzen für den Mündel Malleolus. Denn Verres hat vor Zeugen behauptet, dass die Restsumme der Abrechnungen circa auf 1 000 000 Sesterzen beläuft, die auch tatsächlich das urspüngliche Resultat seiner Abrechnung gewesen sein könnte, obwohl Cicero anderswo über 2,5 Millionen Sesterzen spricht. 

In diesem Sachverhalt gibt es viele offene und unbeantwortete Fragen und auch die Auffassungen in der Fachliteratur sind widerspruchsvoll. Der Vormund hat über das Mündelvermögen domini loco, als Eigentümer verfügt und besessen, aber er hat rechtlich ein fremdes Vermögen verwaltet, und nach der Beendung des vormundschaftlichen Rechtsverhältnisses musste er mit dem Vermögen abrechnen.
 Am Anfang der Vormundschaft musste er ein inventarium über die Gegenstände und Forderungen des Mündelvermögens schreiben,
 und während der Vormundschaft hatte er die Pflicht, eine Buchführung (rationes) über seine Tätigkeit und die Verminderung und Vermehrung des Mündelvermögens zu führen. Der Tutor musste sein liber rationum, die Papyrus- oder Pergamentrolle mit der Abrechnung über seine Verwaltung, vorlegen, und die Herausgabepflicht entstand erst mit der Rechnungslegung nach Beendigung der Vormundschaft.
 
Wir können mehrere Fälle in den Digesten über die Abrechnungspflicht des Vormunds finden. Scaevola behandelt den folgenden Fall (Text 7):  Der Vormund verkaufte die Tiere des Mündels, aber einige Tiere hielt er zurück, bis der Käufer den Kaufpreis zahlt. Die Frage ist, ob der Mündel nach der Beendigung der Vormundschaft mit der Vormundschaftsklage die Jungen der Tiere vom Tutor belangen kann. Der Kaufpreis wurde in den rationes tutoris eingetragen, deshalb kann der Mündel die Jungen der Tiere nicht vindizieren, weil der Kaufvertrag zwischen dem Tutor und dem Dritten abgeschlossen worden ist, und der Kaufpreis wurde in die rationes eingetragen, als wäre der Kaufvertrag vom Dritten erfüllt worden.
 Das Selbstkontrahierungsverbot ist in diesem Fall nicht anwendbar, weil die Zurückhaltung der Tiere eine Sicherheit war,
 und der Tutor verkaufte die Tiere nicht für sich selbst. Der Kaufpreis wurde in die rationes eingetragen, deshalb stimmte die Endsumme der rationes über das Mündelvermögen.
Die Vermögensverwaltung war das Recht des Vormunds, und auf seinem Verfahren sind die Vorschriften der mittelbaren, indirekten Vertretung anwendbar. Die erworbenen Rechte und Pflichten sind nach der Beendigung der Vormundschaft dem Mündel übertragen worden.
 Nach Text 8, wenn ein Vormund, der es weiß, dass er zum Vormund bestellt wurde, und nicht innerhalb der dazu bestimmten Frist die Entschuldigungsgründe erwähnt, soll auf seine Gefahr das Mündelvermögen verwalten.
 In diesem Fall können wir vier juristisch relevant Zeitpunkte in der Bestellung des Vormundes unterscheiden: der Zeitpunkt des Todes des pater familias, die tatsächliche Bestellung, die scientia und die Annahme des Mündelvermögens. Der testamentarische Tutor erwirbt seine Funktion ohne weitere Handlung mit dem Wirksamwerden des Testaments: wenn der Vormund ein suus heres war, mit dem Tod des Erblassers, oder wenn er ein extraneus war, mit dem Erbschaftsantritt.
 Ein gesetzlicher und magistratischer Vormund  wurde nach dem Tod des Vaters mit dem Beschluss des prateors  bestellt. Dann kommt die scientia, die Kenntnisnahme des Vormunds. Der Vormund haftete aber auch im Zeitraum, zwischen der Kenntnisnahme und der Annahme des Mündelvermögens. Er haftete für die verursachten Schäden, und für die durch Versäumnis entstandenen Schäden.
 
Über die Technik der römischen Buchführung  sind verschiedene Deutungen bekannt. Gemäß der Kassenbuchtheorie ist der codex accepti et expensi ein Kassenbuch gewesen, in dem der Betrag des baren Geldes eingetragen wurde.
 Andere Autoren sagten, dass dieser codex ein Kontokorrentbuch war, was die Forderungen, Schulden und obligatorischen Verhältnisse zeigt.
 Wir haben keine sicheren Kenntnisse davon, was dieser codex eigentlich war. Es steht fest, dass der pater familias ein Hausbuch führte, das Litteralobligationen, Bargeschäfte und Darlehen in einer chronologischen Reihenfolge mit monatlicher Übersicht und Saldos ohne systematische Gliederung von accepta et expensa enthalten hat.
 Die von Cicero erwähnten 600 000 Sesterzen hätten als pecuniae acceptae oder expensae eingetragen werden können: ein Empfang der geschuldeten Summe im Buch des Gläubigers, expensa im Buch des Schuldners. 
Die rationes tutelae führten uns zurück zu Ciceros Rede gegen Verres: eine an den Sklaven Chrysogonos gemachte Zahlung von 600 000 Sesterzen rechnete er seinem Mündel Malleolus als Guthaben an.
 Cicero sagte, dass diese durchgestrichene Eintragung am äußersten Rande seiner Wachstafel eingetragen worden ist. Wem gehörte dieser codex, das Cicero hier erwähnt? Auf wen hat dieser Genitiv „seiner Wachstafel“ hingewiesen? Es kann zweierlei bedeuten: die rationes tutelae oder der codex accepti et expensi (Hausbuch) des Verres, weil Cicero in den vorhergehenden Sätzen konsequent über Verres spricht. Aber die Autoren sagen, dass wir diese Frage nicht entscheiden können, weil Cicero nur einen codex und nicht den codex des Verres erwähnt. Es kann auch ein codex einer dritten Person gewesen sein.
 Das nächste Problem ist, dass wem Chrysogonos, der Sklave, gehörte. Keller hat gemeint, dass Verres mit Chrysogonos, dem Sklaven des Malleolus, abgerechnet und im Wege einer Litteralobligation seinen Mündel zum Gläubiger des ermittelten Saldos gemacht hat, in dem er dem Chrysogonos 600 000 in Ausgabe stellte und dem Malleolus in Einnahme.
 Die anderen Autoren sagten, dass Chrysogonos nicht der Sklave des Malleolus, sondern der Sklave des Verres gewesen sei, der seinem Herrn den Restbetrag in den Pekuliarrechnung gutgeschrieben hat. Dieses acceptum musste einem expensum in den Büchern des Verres entsprechen, das aber zugleich auf den Namen des Malleolus transkribiert wurde.
 Chrysogonos war auch der Sklave des Verres nach Mitteis, der die Liquidation der Erbschaft betrieben habe. Er hält die erwähnte Eintragung für eine einfache Stelle in einem Hausbuch zu Lasten Chrysogonos, und Verres notiert daneben, dass diese Summe unter Abzug vom Konto des Chrysogonos an Malleolus transferiert werden müsste.
 Verres habe die 600 000 HS an Chrysogonos mit dem Auftrag ausgezahlt, sie Malleolus auszuhändigen. Das bedeutet, dass Chrysogonos der Vermögensverwalter des Verres gewesen sein dürfte, weil Sklaven mit der Verwaltung des Vermögens in größeren Haushalten anvertrauet wurden, und diese Abrechnungen wurden vom Hausherrn überprüft.
 Jouanique sagte, dass Ciceros Vorwurf gegen die Abrechnung des Tutor Verres über das Mündelvermögen richtet und die durchgestreichene Stelle eine Manipulation des Verres war, damit die Ergebnisse der ratio tutelea stimmen.
 Cicero sagte, dass die Endsumme von 600 000 HS nicht als Forderung des Verres gegen Chrysogonos eingetragen war, sondern als tatsächliche Auszahlung, die in voller Höhe in den Händen des Malleolus befinden müsste.
Das letzte Problem ist, ob diese Eintragung eine Litteralobligation war? Einige Autoren schrieben, dass es ein nomen transscripticium in einem Kassenbuch mit Beweiskraft war,
 und es ist in Form einer transcriptio a persona in personam eingetragen worden. Die Litteralobligation wird von Gaius beschrieben (Text 9).
 Diese Umbuchungsforderungen können auf zweierlei Art entstehen: es enthält entweder nur die Eintragungen der Forderungen und körperliche Gegenstände oder die Umbuchung der Schuldnern, die Namen der Geschäftspartner.
 Diese Eintragung kann a persona in personam transcriptio sein,
 weil die Stelle keine Rechtfertigung und Rechtsgrundlage des geschlossenen Vertrags enthält, es erwähnt nur den Sklaven, der die Zahlung machte. Die Willenserklärungen sind in die Hausbücher eingetragen worden, und die Verträge sind nur mit zwei Willenserklärungen mit schriftlicher Fixierung geschlossen worden.
 Diese Willenserklärungen waren Ermächtigungen der Schuldner für die Eintragung ins Hausbuch des Gläubigers. Die Verträge konnten nur zwischen Abwesenden geschlossen werden.
 Wir wissen es nicht, ob die Voraussetzungen einer wirksamen Litteralobligetion hier vorhanden waren: die Umbuchung und die Mitwirkung des Schuldners. Wir wissen es nicht, wer in diesem Fall der Schuldner war, wem Chrysogonos überhaupt gehörte.
IV. Über den verdächtigen und vertrauensunwürdigen Vormund

Zuletzt möchte ich das untersuchen, welche Rechtsmittel zum Schutz des Mündels gegen Missbräuche der Tutoren entwickelt wurden, und mit welcher actio die verdächtigen und untreuen Vormünder belangt werden konnten.
Gegen den tutor legitimus kennen die Zwölftafelgesetze die actio de rationibus distrahendis des Mündels aus Unterschlagungen am Mündelgut.
 Die Klage ist auf ein furtum ähnliches Delikt gegründet, und sie konnte nach der Beendigung der Vormundschaft geltend gemacht werden.
 In unserem Fall ist diese Klage nicht anwendbar, weil Verres ein testamentarisch bestellter Tutor war, und während des Prozesses gegen Verres die Vormundschaft über Malleolus noch bestanden hat. 
Das nächste Rechtsmittel ist die satisdatio rem pupilli salvam fore, wenn der Tutor das Mündelvermögen am Beginn der Vormundschaft nur durch eine Stipulation mit Bürgersicherung übernehmen kann.
 Nach Gaius 1. 199-200 und Iustinianus musste nur der tutor legitimus eine satisdatio und Sicherheit geben, weil die Ernennung des testamentarischen Tutors sich auf das Vertrauen des Erblassers gründete.
 Verres war ein tutor testamentarius, deshalb musste er keine Sicherheit am Anfang der Vormundschaft leisten, und dieses Rechtsmittel können wir auch nur nach der Beendigung der Vormundschaft anwenden. 
Eine allgemeine Klage für den Mündel und die Vormünder war die actio tutelae. Mit dieser Klage konnte der gewesene Mündel und Vormund nach beendeter Tutel die gegenseitigen Ansprüchen, Herausgabe des Mündelvermögens und Schadenersatz geltend machen. Diese actio steht wegen der Verwaltung des Mündelvermögens den anderen Geschäftsführungsklagen nahe.
 In unserem Fall können wir es auch nicht anwenden, weil das vormundschaftliche Rechtsverhältnis zwischen dem unmündigen Malleolus und Verres noch bestanden hat. 
Und zuletzt die testamentarischen Tutoren konnten mit der accusatio suspecti tutoris angeklagt werden. Dieses öffentliche Strafverfahren wurde gegen das Verbrechen des verdächtigen und vertrauensunwürdigen testamentarischen Vormunds eingeleitet.
 Den Antrag kann nach der D. 26. 10. 1. 6.jedermann (ausgenommen den Mündel) stellen; auch während bestehende Vormundschaft (Text 10).
 Die Ursachen der Entfernung des verdächtigen Vormundes nach der Verfügung der Digesten sind in diesem Fall die Folgenden: schlechte Wirtschaftsführung und untreue Verwaltung und Verfügung des Mündelvermögens (Text 11.).
 Cicero dürfte Verres mit der accusatio suspecti tutoris, mit einer Klage gegen den verdächtigen und vertrauensunwürdigen Vormund angeklagt haben, weil Verres die Unterschlagung arglistig begangen hat, wurde er wahrscheinlich mit einem infamierenden Feststellungsurteil entfernt.
Zusammenfassend lässt sich Folgendes feststellen; es bleiben die folgenden Fragen noch offen: wem gehört das codex, in dem die problematische Stelle eingetragen worden ist, wem gehört Chrysogonos, der die Zahlung leistet für Malleolus und ob die Voraussetzungen einer wirksamen Litteralobligation bestehen.  
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Quellen
Text. 1: Cic. Verr. II. 1. 90.

„C. Malleolo, quaestore Cn. Dolabellea, occiso duas sibi hereditates venisse arbitratus est, unam quaestoriae procurationis, nam a Dolabella statim pro quaestore iussus est esse; alteram tutelae, nam cum pupilli Malleoli tutor esset, in bona eius impetum fecit.”

„Nachdem C. Malleolus, der Quästor des Cn. Dolabella, ermordet worden war, glaubte Verres, ihm seien zwei Erbschaften in den Schoß gefallen, die eine mit der Verwaltung der Quästur – denn er wurde von Dolabella sofort zum Proquästor bestellt -, die andere mit der Vormundschaft – denn da er der Vormund des unmündigen Malleolus war, trat er zum Angriff auf dessen Vermögen an.“

Cic. Verr. II. 1. 92.

„(…) expensa Chrysogono servo HS sescenta milia, accepta pupillo Malleolo rettulit.”

„(...) eine an den Sklaven Chrysogonos gemachte Zahlung von 600 000 Sesterzen rechnete er seinem Mündel Malleolus als Guthaben an.“ 

Text 2: Paulus D. 26.1.1. pr.

„Tutela est, ut Servius definit vis ac potestas in capite libero ad tuendum eum, qui propter aetatem sua sponte se defendere nequit.”

„Vormundschaft ist nach Begriffsbestimmung des Servius eine durch das bürgerliche Recht übertragene und anvertraute Macht und Gewalt über eine freie Person dem zum Schutze, der wegen seines über eine [geringen] Alters sich nicht selbst vertheidigen kann.“

Text. 3: Cic. Verr. II. 1. 93.
„En cui tuos liberos comittas…”

„Seht, da habt ihr einen, dem man seine Kinder anvertrauen kann.”
Text 4:  Gai. 1. 155.

„Quibus testamento tutor datus non sit, iis ex lege XII tab. agnati sunt tutores.”

„Für diejenigen, denen in einem Testament kein Vormund bestellt worden ist, sind nach dem Zwölftafelgesetz die Agnaten Vormünder, und sie heißen gesetzliche Vormünder.“

Text 5:  Gai. 1. 185.

“Si cui nullus omnio tutor sit, ei datur in urbe Roma ex lege Atilia a praetore urbano et maiore parte tribonorum plebis, qui Atilianus tutor vocatu; in provinciis vero a praesidibus provinciarum lege Iulia et Titia.”

“Wenn jemand überhaupt keinen Vormund hat, wird ihm in Rom nach dem Atilischen Gesetz vom Stadtprätor und der Mehrheit der Volkstribunen ein so gennanter atilianischer Vormund bestellt, in den Provinzen aber nach dem Julischen und Titischen Gesetz von den Provinzstatthaltern.”

Text 6: Cic. Verr. II. 1. 92.

„Cum ad HS viciens quinquiens redegisse constaret, ut Romam rediit, nullam litteram pupillo, nullam matri eius, nullam tutoribus reddidit; servos artifices pupilli cum haberet domi, circum pedes autem hominess formosos et litteratos, suos esse dicebat, se emisse. Cum saepius mater et avia pueri postulerant uti, si non redderet pecuniam nec rationem daret, diceret saltem quantum pecuniae Malleoli deporta esset, a multis efflagitatus aliquando dixit HS deciens; deinde in codicis extrema cera nomen infinum in flagitiosa litura fecit; expensa Chrysogono servo HS sescenta milia, accepta pupillo Malleolo rettulit.“

 „Wiederholt forderten die Mutter und die Großmutter des Jungen, er solle, wenn er schon das Geld nicht zurückgebe und auch nicht Rechnung lege, wenigstens sagen, wieviel Geld von Malleolus er mitgebracht habe, von vielen Seiten gedrangt, erklärte er endlich: eine Million Sesterzen.“

„Darauf trug er am äußersten Rande seine Wachstafel einen letzten Posten ein, an einer in schädlicher Weise durchstrichenen Stelle: eine an den Sklaven Chrysogonos gemachte Zahlung von 600 000 Sesterzen rechnete er seinem Mündel Malleolus als Guthaben an.“ 

Text 7: Scaev. D. 26. 7. 56. pr.
“Tutor rerum et animalium pupilli venditionem fecit, sed quaedam animalia emptoribus pretium non solventibus retinuitet apud se habuit, pretium idem rationibus pupilli accepto tulit: ex his aliquot nata sunt:defuncto tutore heres eius eandem tutelam administravit et animaliaannis plurimis possedit: quaesitum est, an, cum is cuius tutela administrate est annis viginti quattor esset, iure animalia vindicaret. Respondit secundum ea quae proponerentur pupillum ea vindicare non posse.”

“Ein Vormund verkaufte Sachen und Tiere des Mündels. Einige Tiere hielt er aber zurück, da die Käufer den Kaufpreis nicht zahlten, und übernahm sie in seinen Besitz; den Kaufpreis trug er in den Rechnungsbücher des Mündels als empfangen ein. Von diesen Tieren bekamen einige Junge. Nach dem Tod des Vormunds hat seine Erbe die Vormundschaft weitergeführt und die Tiere mehrere Jahre in Besitz gehabt. Es ist gefragt worden, ob derjenige, dessen Vormundschaft geführt wurde und der inzwischen vierundzwanzig Jahre alt war, die Tiere zu Recht vindizieren konnte. Er hat gutachtlich entscheiden, nach dem, was vorgetragen sei, könne das frühere Mündel sie nicht vindizieren.
Text 8: Ulpian D. 26. 7. 1. 1. pr.

„Ex quo scit se tutorem datum si esset tutor, suo periculo cessat: id enim a divo Marco constitutum est, ut, qui scit se tutorem datum nec excusationem si quam habet allegat intra tempora praestituta, suo periculo cesset.”
„Wenn ein Vormund die Geschäfte nicht führt, dann tut er das von dem Zeitpunkt an auf seine Gefahr, in dem er weiß, das er zum Vormund bestellt ist. Es ist nämlich vom vergöttlichten Kaiser Mark Aurel bestimmt worden, dass jemand, der weiß, dass er zum Vormund bestellt worden ist, und sich auch nicht auf einen Ablehnungsgrund, falls er einen hat, innerhalb der vorgeschriebenen Frist beruft, auf seine Gefahr untätig ist.“

Text 9: Gai. 3. 128-130.

„Litteris obligatio fit veluti in nominibus transscripticiis. Fit autem nomen transscripticium duplici modo, vel ‘a re in personam’ vel ‘a persona in personam’. A re in personam transscriptio fit, veluti si id, quod tu ex emptionis causa aut conductionis aut societatis mihi debeas, id expensum tibi tulero. A persona in personam transscriptio fit, veluti si id, quod mihi Titius debet, tibi id expensum tulero, id est, si Titius te pro se delegaverit mihi.”

„Durch briefliche Ermächtigung entsteht eine Verbindlichkeit zum Beispiel bei den Umbuchungsforderungen. Und zwar entsteht eine Umbuchungsforderung auf zweierlei Weise, entweder ‚von der Sache auf die Person’ oder ‚von der einen Person auf die andere Person’. Eine Umbuchung von der Sache auf die Person erfolgt zum Beispiel, wenn ich das, was du mir aufgrund eines Kaufes oder einer Verdingung oder einer Gesellschaft schuldest, als an dich ausgezahlt eingetragen habe. Eine Umbuchung von der einen Person auf die andere Person erfolgt zum Beispiel, wenn ich das, was Titius mir schuldet, als an dich eingetragen habe, das heißt wenn Titius dich statt seiner als meinen Schuldner angewiesen hat.“
Text 10: Ulpian D. 26. 10. 1. 6. pr.

„Consequens est, ut videamus, qui possunt suspectos postulare: et sciendum est quasi publicam esse hanc actionem, hoc est omnibus patere.”
 „Nun folgt, dass wir die Personen betrachten, welchen es verstattet ist, Vormünder als verdächtig zu belangen. Hier muss man wissen, dass dia Klage gleichsam öffentlich sei, d. i., jedem [Bürger] zustehe.”

Text 11: Ulpian D. 26. 10. 3. 5. pr.

„Nunc videamus, ex quibus causis suspecti removeantur. Et sciendum est aut ob dolum in tutela admissum suspectum licere postulare, si forte grassatus in tutela est aut sordide egit vel perniciose pupillo vel aliquid intercepti ex rebus pupillaribus iam tutor. Quod si qiud admisit, ante tamen admisit, quam tutor esset, quamvis in bonis pupilli vel in tutela, non potest suspectus tutor postulari, quia delictum tutelam praecessit. Proinde si pupilli substantiam expilavit, sed antequam tutor esset, accusari debet expilate hereditatis crimine, si minus, furti.”
 „Nun wollen wir die Ursachen betrachten, aus welchen [Vormünder] als verdächtig enfernt werden können (…) wenn er etwa muthwillig schlecht wirthschaftete, (…) oder wenn er in der Eigenschaft eines Vormundes etwas von den Mündelsachen veruntreuete.”
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